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 Veröffentlicht am 07.02.2011

Norm

GebAG §25

Rechtssatz

Insoweit der Sachverständige seine Warnp1icht verletzt, entfällt sein Gebührenanspruch. Das gilt nicht nur für die

Gebühr für Mühewaltung, sondern auch für sonstige Teile des Gebührenanspruchs, wie zB Reisekosten.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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